
 

 

 

 

 
ZELTPLATZ – ORDNUNG 
 
 
1. Jeder Benützer des Zeltplatzes hat sich sobald als möglich und unaufgefordert beim Zelt-

platzwart zu melden.  

 

2. Sind auf dem Zeltplatz bereits Zelte aufgestellt, so hat sich der später Kommende mit de-
ren Besitzern über die Platzwahl zu einigen. Ist der Platzwart anwesend, so trifft er die 
Anordnung. 

 

3. Von 22 bis 6 Uhr hat sich Jedermann so ruhig zu verhalten, dass niemand im Schlaf ge-
stört wird. Von 12 bis 14 Uhr ist Mittagsruhe. 

 

4. Zeltartikel und ähnliches dürfen nicht im Waschraum oder in den Geschirrspühlbecken 
gereinigt werden. 

 

5. Der anständige Zeltler nimmt Rücksicht auf seine Mitmenschen und achtet stets auf Ord-
nung und Sauberkeit. 

 

6. Wer die Nachtruhe stört, wird vom Platz verwiesen. 

 

7. Hunde sind zugelassen, sofern sie an der Leine gehalten und zur Säuberung ausserhalb 
des Platzes geführt werden. 

 


